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Erste Hilfe
Aktuelle Information Ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit und Ihres Betriebsarztes - Juli 2023 Bei Fragen oder Wünschen steht Ihnen unser Team

Arbeitssicherheit + Arbeitsmedizin gern als Partner zur Verfügung!
(für die Inhalte wird keine Haftung übernommen)

Wer ist Ersthelfer? Wer ist versichert?
Die Grundlage der Ausbildung von betrieblichen Ersthelfern ist in 
der DGUV Vorschrift 1 § 26 festgelegt.

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-
Leistung Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur Verfügung 
stehen:

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,

b) in sonstigen Betrieben 10 %,

c) in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe,

d) in Hochschulen 10 % der Versicherten nach §2Absatz 1
Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII).

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen 
mit dem Unfallversicherungsträger unter Berücksichtigung der 
Organisation des betrieblichen Rettungswesens und der 
Gefährdung abgewichen werden.

Sonstige Betriebe sind z. B. Produktions- oder Handwerksbetriebe. 
Zu den anwesenden Versicherten zählen alle an einer Betriebsstätte 
gleichzeitig beschäftigten Personen. Typische Betriebsstätten sind 
Arbeitsräume, Baustellen oder Betriebsteile. 

Die erforderliche Anzahl an Ersthelfern im Betrieb muss zu jeder Zeit 
gewährleistet sein. Dabei ist der Abwesenheit von Ersthelfern, z. B. 
durch Urlaub, Krankheit, Schichtdienst, Rechnung zu tragen. 

Die Ersthelfer sind unter Berücksichtigung der Art der Gefahren, der 
Struktur und der Ausdehnung des Betriebes so zu platzieren, dass 
bei einem Unfall ein Ersthelfer in der Nähe ist. Versicherte nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 SGB VII sind die Beschäftigten des 
Unternehmens.

Ersthelfer aus fremden Unternehmen
Da nicht festgelegt ist, dass die im Unternehmen beschäftigten 
Versicherten die Ersthelfer stellen müssen, kann diese Aufgabe 
auch anderen anwesenden Personen übertragen werden. 
Werden mehrere Unternehmer in einer Betriebsstätte oder auf 
Baustellen tätig, können sie sich wegen des Einsatzes der 
Ersthelfer absprechen. Wird in einem Fremdbetrieb gearbeitet, 
kann in Absprache mit diesem auf die Erste-Hilfe-Organisation 
dieses Betriebes zurückgegriffen werden.

Abweichen von der festgelegten Zahl
Das Einvernehmen, von der Zahl der Ersthelfer abzuweichen, 
wird in Abstimmung mit dem zuständigen 
Unfallversicherungsträger hergestellt. Das bedeutet aber keine 
förmliche Ausnahme-genehmigung im Sinne des § 14 Absatz 1 
der DGUV Vorschrift 1. Von der vorgeschriebenen Zahl der 
Ersthelfer kann nur dann abgewichen werden, wenn das 
betriebliche Rettungswesen hinsichtlich personeller, materieller 
oder organisatorischer Mindestmaßnahmen über die 
Anforderungen der DGUV Vorschrift 1 hinausgeht. Neben einem 
gut durchorganisierten betrieblichen Rettungswesen ist für die 
Herabsetzung der Zahl der Ersthelfer ein geringeres 
Gefährdungspotential Voraussetzung.

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, 
die bei einer von dem Unfallversicherungsträger für die 
Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet 
worden sind oder über eine sanitätsdienstliche/ 
rettungsdienstliche Ausbildung oder eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem Beruf des Gesundheitswesens verfügen. 
Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 2 
zu dieser Unfallverhütungsvorschrift geregelt.

Erste-Hilfe-Lehrgang
Die Ausbildung zum Ersthelfer erfolgt in einem neunstündigen 

Erste-Hilfe-Lehrgang. Auch Angehörige von Berufsgruppen, bei 
denen die Erste-Hilfe-Ausbildung Bestandteil der Ausbildung ist, 
können ohne zusätzliche Ausbildung als Ersthelfer im Betrieb 
eingesetzt werden, wenn die Erste-Hilfe-Ausbildung von einer 
ermächtigten Stelle durchgeführt wurde. Die Ausbildung zum 
Ersthelfer erstreckt sich nicht auf die Verwendung von 
Hilfsmitteln, wie Erste-Hilfe-Geräte, medizinische Geräte, 
Krankentragen, sowie die Verabreichung von Gegenmitteln 
(Antidote). Unfälle, z. B. beim Umgang mit bestimmten 
Gefahrstoffen oder ionisierender Strahlung, können besondere 
Maßnahmen der Ersten Hilfe erfordern. Diese spezifische 
Ausbildung sollte erforderlichenfalls durch den Betriebsarzt 
durchgeführt oder koordiniert werden.

Ermächtigte Ausbildungsstellen
Die Erste-Hilfe-Ausbildung darf nur bei einer von dem 
Unfallversicherungsträger für die Ausbildung zur Ersten Hilfe 
ermächtigten Stelle durchgeführt werden.

Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in Anlage 3 zu § 
26 Absatz 2 der DGUV Vorschrift 1 geregelt und in dem 
Grundsatz „Ermächtigung von Stellen für die Aus- und Fort-
bildung in der Ersten Hilfe" (BGG/GUV-G 948) näher erläutert. Die 
Unfallversicherungsträger haben überwiegend die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft mit der Durchführung des Er-
mächtigungsverfahrens beauftragt. Aktuelle Listen der 
ermächtigten Stellen können im Internet abgerufen werden 
(www.bg-qseh.de bzw. www.dguv.de/erstehilfe).

Personen, bei denen Erste Hilfe zum Hauptberuf gehört
Personen mit sanitätsdienstlicher/ rettungsdienstlicher 
Qualifikation sind insbesondere Rettungshelfer, Rettungs-
sanitäter, Rettungsassistenten.

Berufe des Gesundheitswesens sind insbesondere Kranken-
schwestern, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern, Kinder-
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krankenpfleger, Hebammen, Entbindungspfleger, Kranken-
pflegehelfer, Altenpfleger, Arzthelfer, Medizinische Bademeister, 
Physiotherapeuten, Schwesternhelfer, Pflegediensthelfer, Fach-
angestellte für Bäderbetriebe.

Approbierte Ärzte bzw. Zahnärzte können als aus- und 
fortgebildete Ersthelfer angesehen werden.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in 
der Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden. 
Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend. 

Personen mit einer sanitätsdienstlichen/rettungsdienstlichen 
Ausbildung oder einer entsprechenden Qualifikation in einem 
Beruf des Gesundheitswesens gelten als fortgebildet, wenn sie 
an vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig 
teilnehmen oder bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlich 
sanitätsdienstlichen/rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig 
Erste-Hilfe Maßnahmen durchführen. Der Unternehmer hat sich 
Nachweise über die Fortbildung vorlegen zu lassen.

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere aufgrund des 
Umganges mit Gefahrstoffen, damit zu rechnen, dass bei 
Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht Gegenstand 
der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 
sind, hat der Unternehmer für die erforderliche zusätzliche Aus- 
und Fortbildung zu sorgen.

Wer ist versichert?
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt auch Personen, die 
sich im Interesse der Allgemeinheit besonders einsetzen, z. B. 
Hilfeleistende. Dieser Versicherungsschutz besteht nach dem 
Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) und ist für Hilfeleistende 
beitragsfrei. Die Kosten tragen Länder, Städte und Gemeinden.

Wann sind Sie versichert?
Sie sind gesetzlich unfallversichert, wenn Sie

 • bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe
  leisten oder einen anderen aus erheblicher gegenwärtiger 
  Gefahr für seine Gesundheit retten, bzw. zu retten
  versuchen,

 • bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn

 • bei einer Brandkatastrophe

 • bei einer Überschwemmung

Dies gilt auch bei Hilfeleistungen im Ausland, wenn Sie Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

 • sich bei Verfolgung oder Festnahme einer strafrechtlich
  verdächtigen Person oder zum Schutz eines widerrechtlich
  Angegriffenen persönlich einsetzen, zum Beispiel:

 • beim Versuch, einen Einbrecher festzuhalten

 • von einer öffentlich-rechtlichen Institution zur Unter
  stützung einer Diensthandlung herangezogen werden,
  beispielsweise von einem Polizeibeamten.

Wer bei einer Hilfeleistung ver-
unglückt, ist über die gesetzliche 
Unfallversicherung umfassend ab-
gesichert.
Ist ein Unfall eingetreten, über-
nimmt die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung die Kosten der 
Rehabilitation und erbringt 
Geldleistungen (Leistungen).

Erste-Hilfe-Ausbildung –
Arbeitsschutz Borch GmbH

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns fachlich 
erweitern werden.

Neben unseren aktuellen Fachgebieten,

 • arbeitssicherheitstechnische Betreuung

 • Brandschutz

 • Betriebliche Gesundheitsförderung

 • wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln nach An-
  forderungen der Unfallverhütung

sind wir ab dem 4. Quartal 2023 ebenfalls im Fachgebiet Erste 
Hilfe aktiv.

Somit können wir Ihnen in Zukunft aus unserem Hause hinaus 
Ersthelfer-Ausbildungen anbieten.

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit!

Ihr Team der Arbeitsschutz Borch GmbH

Quellen: DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
BGHM – DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention
DGUV – Ehrenamtler und Nothelfer – Hilfeleistende


